
 

  

S 9 U 157/14

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Hessen
Sozialgericht Hessisches Landessozialgericht
Sachgebiet Unfallversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Erstattungsansprüche zwischen

Unfallversicherungsträgern bei
Vorleistung eines Trägers

Leitsätze 1. Der Erstattungsanspruch gemäß § 105
SGB X umfasst auch solche Fälle, in
denen ein Leistungsträger zwar nicht in
Unkenntnis eigener Zuständigkeit, aber in
Kenntnis ungeklärter Zuständigkeit und
ungeklärter Leistungsverpflichtung
leistet, um einer Benachteiligung des
Berechtigten vorzubeugen, ohne durch
Gesetz hierzu ausdrücklich ermächtigt zu
sein.

2. Ausgeschlossen ist ein
Erstattungsanspruch nach § 105 SGG
jedoch, wenn sich der Leistungsträger bei
der Gewährung von Leistungen bewusst
über seine Unzuständigkeit hinwegsetzt
und seine Leistungen offensichtlich
entgegen der Sach- und Rechtslage
erbracht hat. Erforderlich ist hierfür eine
positive Kenntnis der Unzuständigkeit.
Diese liegt nicht vor, wenn die
Unzuständigkeit noch nicht feststeht, weil
z. B. noch weitere Ermittlungen
erforderlich sind. 

Normenkette SGB X § 102 Abs. 1
SGB X § 105 Abs. 1
SGB VII § 2 Abs. 1 Nr. 1
SGB VII § 2 Abs. 2 Satz 1
SGB VII § 2 Abs. 1 Nr. 5a 
SGB VII § 123 Abs. 1 Nr. 1
SGB VII § 139 
SGB I § 43
SGB IV § 7  
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1. Instanz

Aktenzeichen S 9 U 157/14
Datum 23.05.2017

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 U 140/17
Datum 29.03.2021

3. Instanz

Datum -

I.Â Â  Â Auf die Berufung der KlÃ¤gerin wird das Urteil des Sozialgerichts Kassel vom
23. Mai 2017 aufgehoben. Die Beklagte wird verurteilt, der KlÃ¤gerin 15.127,45 â�¬
zu zahlen.Â 

II.Â Â  Â Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens in beiden Instanzen zu tragen.
Kosten des Beigeladenen sind nicht zu erstatten. Â Â 

III.Â Â  Â Die Revision wird nicht zugelassen.

IV.Â Â  Â Der Streitwert wird auf 15.127,45 â�¬ festgesetzt.Â 

Tatbestand

Die Beteiligten streiten um die Erstattung von Aufwendungen fÃ¼r Sozialleistungen,
die die KlÃ¤gerin dem Beigeladenen anlÃ¤sslich des Unfalls vom 9. Dezember 2012
erbracht hat. Â 

Der 1963 geborene Beigeladene, der zu dieser Zeit als Unternehmer eines â��X.
Gartenserviceâ�� bei der KlÃ¤gerin versichert war, erlitt laut Durchgangsarztbericht
des Prof. Dr. D. vom 10. Dezember 2012 am 9. Dezember 2012 einen Unfall, bei
dem er sich auf dem Feldberg mit einem motorisierten Schlitten Ã¼berschlug und
sich eine pertrochantÃ¤re Femurfraktur links sowie eine LWK 5-Querfortsatzfrakur
links zuzog. Die Femurfraktur wurde am Unfalltag im Wege einer geschlossenen
Reposition und Osteosynthese operativ behandelt (Zwischenbericht des
UniversitÃ¤tsklinikums Freiburg, Departement OrthopÃ¤die und Traumatologie vom
13. Dezember 2012). In einer am 8. Januar 2013 bei der KlÃ¤gerin eingegangenen
Unfallanzeige, die weder vollstÃ¤ndig ausgefÃ¼llt noch unterschrieben war, wurde
zum Unfallzeitpunkt eine TÃ¤tigkeit als â��Subunternehmer Bahnservice,
Streckenserviceâ�� seit ca. 20 Jahren angegeben.Â 

Im Rahmen der Ermittlungen der KlÃ¤gerin zur ZustÃ¤ndigkeit teilte der
ProzessbevollmÃ¤chtigte des Beigeladenen mit Schriftsatz vom 28. Januar 2013 mit,
dass der Beigeladene am Unfalltag damit beschÃ¤ftigt gewesen sei, aufgrund der
Schneelast in Richtung Sesselbahn abgedriftete BÃ¤ume abzusÃ¤gen und zu
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entsorgen. Dann sei er vom GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der E. GmbH, Herrn F., gebeten
worden, diesem beim Anbringen von Schutzmatten im oberen Bereich der sog. FIS-
Abfahrt behilflich zu sein, und hierzu auf dessen Schlitten zu steigen. Nach
gemeinsamem Anbringen einer Schutzmatte sei es bei BetÃ¤tigung der
Spezialbremse des Schlittens durch Herrn F. zu einer Drehbewegung und zum
Ã�berschlagen des Schlittens gekommen. Der Beigeladene sei unter dem Schlitten
zum Liegen gekommen und habe sich dabei u. a. die Fraktur des Oberschenkels
zugezogen.

Laut Vermerk der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung vom 29. Januar 2013 ging die KlÃ¤gerin
aufgrund des Schriftsatzes des Beigeladenen davon aus, dass der KlÃ¤ger zum
Unfallzeitpunkt eine arbeitnehmerÃ¤hnliche TÃ¤tigkeit zugunsten der E. GmbH
gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 2 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch â�� Gesetzliche
Unfallversicherung â�� SGB VII â�� verrichtete, und gab das Verfahren mit
Schreiben vom 4. Februar 2013 zustÃ¤ndigkeitshalber an die Beklagte ab, da der
Unternehmer der E. GmbH Mitglied der Beklagten sei, und machte die Erstattung
von gewÃ¤hrten Aufwendungen in HÃ¶he von 34,72 â�¬ gemÃ¤Ã� Â§ 102
Sozialgesetzbuch Zehntes Buch â�� Sozialverwaltungsverfahren und
Sozialdatenschutz Â  SGB X â�� geltend. Â 

Die Beklagte sandte der KlÃ¤gerin den Vorgang mit Schreiben vom 15. Februar
2013 â��als erstangegangener VersicherungstrÃ¤gerâ�� zurÃ¼ck, da ihre
ZustÃ¤ndigkeit nicht erkennbar sei. Sie wies darauf hin, dass der Beigeladene
dringend auf eine Verletztengeldzahlung angewiesen sei, und bat die KlÃ¤gerin, das
Notwendige zu veranlassen. Der Beigeladene sei laut beigefÃ¼gtem
Dienstreisebericht vom 14. Februar 2013 zum Unfallzeitpunkt als Subunternehmer
der E. GmbH tÃ¤tig gewesen. Im Dienstreisebericht vom 14. Februar 2013 (Bericht
Ã¼ber ein GesprÃ¤ch eines Mitarbeiters der Beklagten mit dem Beigeladenen und
seinem ProzessbevollmÃ¤chtigtem) wurde vermerkt, dass der Beigeladene seit 20
Jahren Subunternehmer fÃ¼r die E. GmbH sei. In den Wintermonaten arbeite er als
Unternehmer ausschlieÃ�lich fÃ¼r die E. GmbH. Die durchgefÃ¼hrten Arbeiten
wÃ¼rden auf Stundennachweis von der E. GmbH nach Rechnungsstellung des
Beigeladenen als Unternehmer erstattet. Zu seinen Aufgaben gehÃ¶rten neben der
Pflege der GrÃ¼n- und Baumanlagen die Wartung und Installation der
Beschneiungsanlage sowie alle TÃ¤tigkeiten im Bereich Sicherheit. Am Unfalltag sei
der Beigeladene zunÃ¤chst damit beauftragt gewesen, die aufgrund der Schneelast
in Richtung Sesselbahn abgedrifteten BÃ¤ume abzusÃ¤gen und zu entsorgen.
Danach seien SicherungsmaÃ�nahmen mit Herrn F. durchgefÃ¼hrt worden. Hierbei
sei es Ã¼blich, dass er je nach Wetter- und Auftragslage den Auftrag im Beisein von
Herrn F. direkt vor Ort bekomme. Die SicherungsmaÃ�nahmen seien im Rahmen
seiner Unternehmereigenschaft erfolgt. Eine Weisungsgebundenheit liege in keinem
Fall vor.Â 

Mit Bescheid vom 25. Februar 2013 teilte die KlÃ¤gerin dem Beigeladenen unter
dem Betreff â��Zwischenabrechnung von Verletztengeldâ�� mit, dass er fÃ¼r die
Dauer der durch den Versicherungsfall verursachten ArbeitsunfÃ¤higkeit Anspruch
auf Verletztengeld habe. Es stehe ihm vom 9. Dezember 2012 bis 25. Februar 2013
Verletztengeld zu. Die Endabrechnung erfolge nach Eintritt der ArbeitsfÃ¤higkeit. In
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dem Bescheid erfolgte kein Hinweis auf eine vorlÃ¤ufige Leistungserbringung. Mit
Schreiben vom 19. MÃ¤rz 2013 Ã¤uÃ�erte die KlÃ¤gerin jedoch gegenÃ¼ber dem
Beigeladenen weiterhin Zweifel an ihrer ZustÃ¤ndigkeit. Sie fÃ¼hrte aus, dass im
Falle des Beigeladenen Ã¼berwiegende GrÃ¼nde fÃ¼r eine arbeitnehmerÃ¤hnliche
TÃ¤tigkeit, nicht fÃ¼r eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit sprÃ¤chen. Die KlÃ¤gerin bat
den Beigeladenen hierzu um Stellungnahme. Sofern er anderer Auffassung sei,
werde er um Ã�bersendung von Dokumentationen gebeten. Es gehe hier nicht um
die Ablehnung des erlittenen Unfalls, sondern welcher UnfallversicherungstrÃ¤ger
kostenpflichtig sei. Mit weiteren Bescheiden vom 25. MÃ¤rz 2013, 15. April 2013,
13. Mai 2013 und 7. Juni 2013 bestÃ¤tigte die KlÃ¤gerin dem Beigeladenen einen
Verletztengeldanspruch sowie Verletztengeldzahlungen bis einschlieÃ�lich 27. Mai
2013. Auch in diesen Bescheiden erfolgte kein Hinweis auf eine vorlÃ¤ufige
Leistungserbringung.Â 

Mit Schreiben vom 24. Juni 2013 gab die KlÃ¤gerin erneut das Verfahren an die
Beklagte ab. Sie machte einen Erstattungsanspruch in HÃ¶he von 14.329,24 â�¬
unter BeifÃ¼gung einer Aufstellung Ã¼ber ihre bisherigen Aufwendungen und eines
Aktenausdrucks geltend. Mit Schreiben vom 4. Juli 2013 teilte die Beklagte der
KlÃ¤gerin mit, dass sie sich weiter nicht fÃ¼r zustÃ¤ndig halte, und Ã¼bersandte
ihr erneut die Unterlagen â��als erstangegangener VersicherungstrÃ¤gerâ��
zurÃ¼ck. Mit Schreiben vom 20. August 2013 machte die KlÃ¤gerin von der
Beklagten die Erstattung weiterer Aufwendungen in HÃ¶he von 477,42 â�¬ geltend
und wies darauf hin, dass ggf. eine KlÃ¤rung im Klageverfahren erfolgen mÃ¼sse,
nachdem sich der angeschriebene Beigeladene nicht geÃ¤uÃ�ert habe. Die
Beklagte sandte der KlÃ¤gerin die Unterlagen mit Schreiben vom 26. August 2013
unter Verneinung ihrer ZustÃ¤ndigkeit zurÃ¼ck und fÃ¼hrte aus, es werde
anheimgestellt, den Klageweg zu beschreiten. Mit Schreiben vom 4. September
2013 teilte die KlÃ¤gerin dem Beigeladenen mit, dass sie, nachdem er ihr Schreiben
vom 19. MÃ¤rz 2013 nicht beantwortet habe, wegen der KostenÃ¼bernahme ggf.
das Rechtsverfahren einleiten werde. Der Beigeladene antwortete mit Schriftsatz
vom 10. September 2013, dass er noch nicht zu einer abschlieÃ�enden
Rechtsauffassung gelangt sei. Es gÃ¤be durchaus Anhaltspunkte, dass er im
Rahmen seiner TÃ¤tigkeit als selbstÃ¤ndiger Unternehmer tÃ¤tig gewesen sei. Er
stehe auch noch in Verhandlungen mit dem Haftpflichtversicherer der
Skiliftgesellschaft.Â 

Die KlÃ¤gerin holte zur Ermittlung der unfallbedingten Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit bei dem Beigeladenen ein 1. Rentengutachten bei dem
SachverstÃ¤ndigen Prof. Dr. D. u. a., Klinik fÃ¼r OrthopÃ¤die und Unfallchirurgie
des UniversitÃ¤tsklinikums Freiburg vom 14. November 2013 ein. Dieser stellte als
wesentliche Unfallfolgen bei dem Beigeladenen eine knÃ¶chern konsolidierte
pertrochantÃ¤re Femurfraktur links bei regelhaft einliegendem PFNA und reizlos
verheilten Operationszugangsnarben und eine folgenlos ausgeheilte lWK 5-
Querfortsatzfraktur links fest. Er schÃ¤tzte die unfallbedingte Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) fÃ¼r die Zeit vom 9. Dezember 2012 bis 27. Mai 2013 auf
100 v. H., fÃ¼r die Zeit vom 28. Mai 2013 (Wiedereintritt der ArbeitsfÃ¤higkeit) bis
5. November 2013 auf 30 v. H. und fÃ¼r die Zeit ab 6. November 2013 auf 10 v.
H.Â 
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Mit Schreiben vom 15. Januar 2014 begehrte die KlÃ¤gerin von der Beklagten die
Erstattung von Aufwendungen in HÃ¶he von 101,26 â�¬, was letztere mit Schreiben
vom 20. Januar 2014 unter Verneinung ihrer ZustÃ¤ndigkeit ablehnte. Mit Schreiben
vom 10. MÃ¤rz 2014 machte die KlÃ¤gerin von der Beklagten die Erstattung
weiterer Aufwendungen in HÃ¶he von 219,53 â�¬ geltend, woraufhin letztere die
Unterlagen an die KlÃ¤gerin unter Hinweis auf ihre fehlende ZustÃ¤ndigkeit
zurÃ¼ckreichte. Mit Schreiben vom 17. MÃ¤rz 2014 wandte sich die KlÃ¤gerin
nochmals an den Beigeladenen (Ã¼ber dessen weiteren ProzessbevollmÃ¤chtigten,
der mit der Regulierung des Schadensfalls gegenÃ¼ber der
Sparkassenversicherung beauftragt war), und bat ihn u. a. um Mitteilung, ob er ggf.
im Rahmen eines Werkvertrags als SelbstÃ¤ndiger tÃ¤tig gewesen sei. Der
angefragte ProzessbevollmÃ¤chtigte teilte unter dem 11. Juni 2014 (ohne nÃ¤here
BegrÃ¼ndung) mit, der Beigeladene sei ihm Rahmen einer selbstÃ¤ndigen
TÃ¤tigkeit tÃ¤tig gewesen.Â 

Am 8. Oktober 2014 hat die KlÃ¤gerin Klage bei dem Sozialgericht Kassel erhoben
und gegenÃ¼ber der Beklagten die Erstattung von Aufwendungen in HÃ¶he von
15.127,45 â�¬ geltend gemacht. Zur BegrÃ¼ndung hat sie im Wesentlichen
ausgefÃ¼hrt, dass der Beigeladene am Tag des Unfalls zwar als Unternehmer bei
ihr versichert gewesen sei, die unfallbringende TÃ¤tigkeit aber keine versicherte
TÃ¤tigkeit im Rahmen des bei ihr versicherten Betriebs gewesen sei. Der
Beigeladene sei fÃ¼r die E. GmbH arbeitnehmerÃ¤hnlich im Sinne des Â§ 2 Abs. 2
Satz 1 SGB VII tÃ¤tig gewesen. Er habe nicht zum versicherten Personenkreis des 
Â§ 2 Abs. 1 Nr. 5 a SGB VII gehÃ¶rt. WÃ¤hrend ein Subunternehmen aufgrund eines
Werkvertrags im Auftrag eines anderen Unternehmens einen Teil oder die gesamte
vom Hauptunternehmen gegenÃ¼ber dessen Auftraggeber geschuldete Leistung
Ã¼bernehme, sei das Handeln des Beigeladenen im Unfallzeitpunkt allein darauf
gerichtet gewesen, die Bitte des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers des E. GmbH zu erfÃ¼llen,
ihm bei der Befestigung von Schutzmatten behilflich zu sein. Â 

Mit Stellungnahme vom 22. Oktober 2014 hat der beratende Arzt der Beklagten Dr.
G. ausgefÃ¼hrt, dass bei dem Beigeladenen lediglich eine GesamtvergÃ¼tung fÃ¼r
6 Monate nach einer MdE 20 v. H. als begrÃ¼ndet angesehen werden kÃ¶nne.Â 

Sodann hat die KlÃ¤gerin dem Beigeladenen einen Bescheid vom 28. Oktober 2014
Ã¼ber die â��Ablehnung Ã¼ber die Zahlung vorlÃ¤ufiger Leistungen gemÃ¤Ã� 
Â§Â§ 139 SGB VII, 43 SGB I (Rente)â�� anlÃ¤sslich des Unfalls vom 9. Dezember
2012 erteilt, da die Voraussetzungen fÃ¼r einen Rentenanspruch als versicherter
Unternehmer nicht vorlÃ¤gen. Seine ErwerbsfÃ¤higkeit sei nicht um wenigstens 30
v. H. gemindert. Â Â 

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2014 hat das Sozialgericht den Versicherten
gemÃ¤Ã� Â§Â§ 75 Abs. 2 Alt. 1, 106 Abs. 3 Nr. 6 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG â��
notwendig beigeladen.Â 

Das Sozialgericht hat in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 23. Mai 2017 den
Beigeladenen gehÃ¶rt und den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der E. GmbH, Herrn F., als
Zeugen vernommen. DiesbezÃ¼glich wird auf die dortige Sitzungsniederschrift
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Bezug genommen.

Mit Urteil vom 23. Mai 2017 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. In den
EntscheidungsgrÃ¼nden hat es im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt, dass kein Anspruch
der KlÃ¤gerin gegenÃ¼ber der Beklagten auf Erstattung von 15.127,45 â�¬
bestehe. Die HÃ¶he der Erstattungsforderung sei nicht vollstÃ¤ndig belegt. Das
Schreiben der KlÃ¤gerin vom 24. Juni 2013 und die dortige Auflistung belaufe sich
nur auf 14.329,23 â�¬. Nach Â§ 105 Abs. 1 Satz 1 SGB X sei der zustÃ¤ndige
LeistungstrÃ¤ger erstattungspflichtig, wenn ein unzustÃ¤ndiger LeistungstrÃ¤ger
Sozialleistungen erbracht habe, ohne dass die Voraussetzungen des Â§ 102 Abs. 1
SGB X vorliegen, und soweit er nicht bereits selbst geleistet habe, bevor er von der
Leistung des anderen LeistungstrÃ¤gers Kenntnis erlangt habe. Zur Ã�berzeugung
des Sozialgerichts sei die Beklagte zustÃ¤ndiger LeistungstrÃ¤ger gewesen. Der
Beigeladene sei unter WÃ¼rdigung des Gesamtbildes zum Unfallzeitpunkt
arbeitnehmer-, nicht unternehmerÃ¤hnlich tÃ¤tig gewesen, weshalb die Beklagte
der zustÃ¤ndige TrÃ¤ger gewesen sei. Zwar sei die E. GmbH bemÃ¼ht gewesen,
mit RÃ¼cksicht auf witterungsbedingte und saisonale UnwÃ¤gbarkeiten mÃ¶glichst
keine festen ArbeitsverhÃ¤ltnisse zu schaffen. TatsÃ¤chlich sei jedoch mit dem
Beigeladenen ein langjÃ¤hriges arbeitnehmerÃ¤hnliches
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis gelebt worden. Der Beigeladene sei langjÃ¤hrig jeden
Winter im Betrieb beschÃ¤ftigt gewesen, habe die Verantwortung fÃ¼r
Aufgabengebiete ebenso wie fÃ¼r die Ã�berwachung anderer Mitarbeiter der E.
GmbH getragen. Andere Auftraggeber neben der E. GmbH habe der Beigeladene im
Winter kaum gehabt. Er sei in die Arbeitsstruktur der E. GmbH integriert gewesen.
Es habe ihm zwar freigestanden, sich â�� etwa bei einem anderen Auftrag â��
abzumelden, dafÃ¼r habe er aber bei der E. GmbH anrufen mÃ¼ssen, damit Ersatz
fÃ¼r ihn gefunden worden sei. Auch die Aufgaben wie etwa das Wegschneiden
bestimmter BÃ¤ume seien dem KlÃ¤ger im Einzelnen zugeteilt worden. Dabei habe
er sich der Arbeitsmittel der E. GmbH bedient. Er sei stundenweise entlohnt worden,
Fahrtkosten habe er nicht erhalten. Ein etwaiges Haftungsrisiko habe der
Beigeladene nicht getragen. Letztlich kÃ¶nne das Sozialgericht die Frage, ob der
Beigeladene arbeitnehmer- oder unternehmerÃ¤hnlich tÃ¤tig gewesen sei, und wer
zustÃ¤ndiger LeistungstrÃ¤ger gewesen sei, dahinstehen lassen. Die KlÃ¤gerin sei
von der Geltendmachung des Erstattungsanspruchs ausgeschlossen. Der
erstattungsbegehrende LeistungstrÃ¤ger dÃ¼rfe nicht in Kenntnis oder grob
fahrlÃ¤ssiger Unkenntnis seiner UnzustÃ¤ndigkeit gehandelt haben. Ein
Erstattungsanspruch sei ausgeschlossen, wenn sich der LeistungstrÃ¤ger bei der
GewÃ¤hrung der Leistungen bewusst Ã¼ber seine UnzustÃ¤ndigkeit hinwegsetze
und seine Leistungen offensichtlich entgegen der Sach- und Rechtlage erbringe. In
diesen FÃ¤llen seien die Voraussetzungen des Â§ 105 SGB X schon deshalb nicht
gegeben, weil der LeistungstrÃ¤ger nicht in dem Bewusstsein gehandelt habe, dem
LeistungsempfÃ¤nger zur Leistung verpflichtet zu sein. Bewusst oder offensichtlich
unzustÃ¤ndig erbrachte Leistungen seien nur nach Â§ 102 SGB X erstattungsfÃ¤hig,
wenn sie auf Grund ausdrÃ¼cklicher gesetzlicher ErmÃ¤chtigung als vorlÃ¤ufige
Leistungen gewÃ¤hrt worden seien. Ein Wille oder Bewusstsein der KlÃ¤gerin, die
nach dem 29. Januar 2013 von ihr erbrachten Leistungen vorlÃ¤ufig zu erbringen,
sei ihrem Handeln und ihren Entscheidungen (etwa den an den Beigeladenen
gerichteten Bescheiden Ã¼ber GewÃ¤hrung von Verletztengeld) nicht zu
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entnehmen. Auch auf die bis 29. Januar 2013 maximal im Glauben an die eigene
ZustÃ¤ndigkeit geleisteten 34,72 â�¬ habe die KlÃ¤gerin keinen Anspruch. Die
Beklagte (richtig wohl: KlÃ¤gerin) kÃ¶nne sich nach bestandskrÃ¤ftiger und
endgÃ¼ltiger Bewilligung weiterer Leistungen ab Februar 2013 an den
Beigeladenen und an ihn versorgende Stellen insgesamt nicht auf ihre
UnzustÃ¤ndigkeit berufen. Den im LeistungsverhÃ¤ltnis zwischen der Beklagten
(richtig wohl: KlÃ¤gerin) und dem Beigeladenen ergangenen Bescheid Ã¼ber den
Leistungsanspruch habe die Beklagte grundsÃ¤tzlich zu akzeptieren (Hinweis auf
BSG, Urteile vom 12. Mai 1999 â�� B 7 AL 74/98 Â , vom 23. Juni 1993 â�� 9/9a RV
35/91 â�� und vom 13. September 1984 â�� 4 RJ 37/83 -, alle zitiert nach juris).
MÃ¼sse aber der Prozessgegner eine Entscheidung akzeptieren, seien die
Beteiligten, zwischen denen der bestandskrÃ¤ftige Bescheid ergangen sei, erst
Recht daran gebunden. Der faktisch in Vorleistung getretene LeistungstrÃ¤ger sei
weniger schutzwÃ¼rdig als der LeistungstrÃ¤ger, der von diesem auf Erstattung in
Anspruch genommen werde. Dem Erstattungsbegehren des (vermeintlich
unzustÃ¤ndigen) LeistungstrÃ¤gers nach Â§ 105 SGB X gehe nÃ¤mlich ein
Verwaltungsverfahren voraus. Bejahe ein solcher LeistungstrÃ¤ger danach seine
ZustÃ¤ndigkeit und bewillige er dem Berechtigten Sozialleistungen, setze er selbst
die Ursache fÃ¼r den spÃ¤teren Erstattungsstreit, falls er im Nachhinein zur
Auffassung gelange, doch nicht leistungszustÃ¤ndig zu sein (Hinweis auf BSG, Urteil
vom 13. Dezember 2016, B 1 KR 25/16). Im Interesse der FunktionsfÃ¤higkeit des
gegliederten Systems der sozialen Sicherheit mÃ¼ssten im ErstattungsverhÃ¤ltnis
die Entscheidungen der fachlich zustÃ¤ndigen TrÃ¤ger von den anderen TrÃ¤gern
beachtet werden. Insoweit trete eine Ã¼ber die relative Bestandskraft (Â§ 39 Abs. 1
Satz 1 SGB X), die grundsÃ¤tzlich nur innerhalb der Beteiligten des
Verwaltungsverfahrens wirke, hinausgehende Bindung (Tatbestandswirkung) ein.
Wo dies nicht der Fall sei, habe dies der Gesetzgeber ausdrÃ¼cklich bestimmt,
etwa in Â§ 95 SGB XII. Rechtsgrund fÃ¼r das AkzeptierenmÃ¼ssen des
Leistungsbescheids sei das im geltenden Recht vorgesehene gegliederte und auf
dem Prinzip der Aufgabenteilung beruhende Sozialleistungssystem und letztlich die
auf diesem System beruhende Verpflichtung der SozialleistungstrÃ¤ger zur engen
Zusammenarbeit. Eine Ausnahme gelte nur dann, wenn Leistungen nicht aus
GrÃ¼nden des besonderen Leistungsrechts, sondern wegen der
Leistungsverpflichtung eines anderen SozialleistungstrÃ¤gers abgelehnt worden
seien, oder aber wenn der Leistungsbescheid offensichtlich unrichtig sei (Hinweis
auf BSG, Urteil vom 12. Mai 1999 a.a.O.). Eine solche offensichtliche Unrichtigkeit
sei im vorliegenden Fall nicht gegeben. Die die anfÃ¤ngliche Entscheidung der
KlÃ¤gerin, den Unfall des Beigeladenen als Arbeitsunfall einer bei ihr versicherten
Person zu bearbeiten und die beiden Rechnungen Ã¼ber 15,44 â�¬ bzw. 19,28 â�¬
auszugleichen, sei nicht zu beanstanden. Â 

Gegen das ihr am 28. Juli 2017 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am 11. August
2017 Berufung eingelegt und stÃ¼tzt sich fÃ¼r den von ihr geltend gemachten
Erstattungsanspruch auf Â§ 102 SGB X. Eine vorlÃ¤ufige LeistungsgewÃ¤hrung liege
vor, wenn der angegangene LeistungstrÃ¤ger zwar zunÃ¤chst nach den jeweiligen
Vorschriften des materiellen Sozialrechts dem Berechtigten gegenÃ¼ber zur
Leistung verpflichtet sei, dabei aber entweder in Kenntnis von der ZustÃ¤ndigkeit
eines anderen LeistungstrÃ¤gers leiste oder sich noch erkennbar im Ungewissen
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darÃ¼ber befinde, welcher andere LeistungstrÃ¤ger zustÃ¤ndig sei. Unsicherheit
Ã¼ber die ZustÃ¤ndigkeit bestehe fÃ¼r einen zur vorlÃ¤ufigen Leistung
verpflichteten TrÃ¤ger schon dann, wenn ein anderer TrÃ¤ger seine
Leistungsverpflichtung generell bestreite. Der Wille des erstattungsbegehrenden
LeistungstrÃ¤gers, entweder fÃ¼r einen anderen oder im Hinblick auf die
ungeklÃ¤rte ZustÃ¤ndigkeit leisten zu wollen, mÃ¼sse nach auÃ�en erkennbar sein
(Hinweis auf von Wulffen/Roos, SGB X, Â§ 102 Rn. 6). Im vorliegenden Verfahren sei
allen Beteiligten bekannt und klar gewesen, dass sich die KlÃ¤gerin fÃ¼r
unzustÃ¤ndig halte und die Leistungen nur als zuerst angegangener
LeistungstrÃ¤ger erbringe (Â§ 43 Sozialgesetzbuch Erstes Buch â�� Allgemeiner Teil
â�� SGB I), da die Beklagte ihre ZustÃ¤ndigkeit abgelehnt habe. Die KlÃ¤gerin habe
mit verschiedenen Schreiben deutlich gemacht, weshalb sie sich trotz zunÃ¤chst
erbrachter Leistungen nicht fÃ¼r zustÃ¤ndig halte (mit Schreiben vom 4. Februar
2013, 24. Juni 2013 und 20. August 2013 gegenÃ¼ber der Beklagten, die mit
Schreiben vom 20. Februar 2013 und 4. Juli 2013 ihre ZustÃ¤ndigkeit bestritten
habe, sowie mit Schreiben vom 19. MÃ¤rz 2013 und 4. September 2013
gegenÃ¼ber dem Beigeladenen).

Die KlÃ¤gerin beantragt,Â 
das Urteil des Sozialgerichts Kassel vom 23. Mai 2017 aufzuheben und die Beklagte
zu verurteilen, ihr 15.127,45 â�¬ zu zahlen.Â 

Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.Â 

Der Beigeladene hat keinen Antrag gestellt.Â 

Die Beklagte hÃ¤lt die angefochtene Entscheidung fÃ¼r rechtmÃ¤Ã�ig.Â 

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung des Rechtsstreits durch den
Senat ohne mÃ¼ndliche Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt.Â 

Wegen weiterer Einzelheiten sowie des Vortrags der Beteiligten wird auf den Inhalt
der Gerichts- und Verwaltungsakten Bezug genommen, der Gegenstand der
Entscheidungsfindung gewesen ist.Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Im EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten hatte der Senat Ã¼ber die Berufung der
KlÃ¤gerin ohne mÃ¼ndliche Verhandlung gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 1 i. V. m. Â§ 124
Abs. 2 SGG zu entscheiden.

Die zulÃ¤ssige Berufung ist begrÃ¼ndet.Â 

Das Urteil des Sozialgerichts Kassel vom 23. Mai 2017 war aufzuheben, da der
KlÃ¤gerin gegenÃ¼ber der Beklagten ein Anspruch auf Erstattung der geltend
gemachten Aufwendungen fÃ¼r die Heilbehandlung und Zahlung von
Verletztengeld an den Beigeladenen anlÃ¤sslich dessen Unfalls vom 9. Dezember
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2012 zusteht.

Die KlÃ¤gerin hat ihren Erstattungsanspruch zulÃ¤ssig im Wege der allgemeinen
Leistungsklage geltend gemacht (Â§ 54 Abs. 5 SGG). Eine Beiladung des
Mitgliedsunternehmens der Beklagten, des E. GmbH, nach Â§ 75 Abs. 2 Alt. 1 SGG
war nicht erforderlich. GemÃ¤Ã� Â§ 75 Abs. 2 Alt. 1 SGG sind Dritte zum Verfahren
notwendig beizuladen, wenn sie an dem streitigen RechtsverhÃ¤ltnis derart
beteiligt sind, dass die Entscheidung auch ihnen gegenÃ¼ber nur einheitlich
ergehen kann. Die Verpflichtung zur Beiladung besteht danach nicht nur bei
Verwaltungsakten mit Doppelwirkung, sondern bereits dann, wenn eine
Entscheidung in dem streitigen RechtsverhÃ¤ltnis unmittelbar in die RechtssphÃ¤re
eines Dritten eingreifen kann (stRspr.; vgl. z. B. BSGE 46, 232, 233; 61, 271, 272;
BSG SozR 1500 Â§ 75 Nr. 8, Nr. 34; Schmidt in: Meyer-
Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13. Aufl., Â§ 75 Rn. 10). Das streitige
RechtsverhÃ¤ltnis zwischen einem Versicherten und einem TrÃ¤ger der
gesetzlichen Unfallversicherung muss im Grundsatz nicht einheitlich â�� auch
gegenÃ¼ber dem Unternehmer â�� festgestellt werden. Anderes kann gelten, wenn
gemÃ¤Ã� Â§ 109 und Â§ 108 SGB VII eine Entscheidung der Gerichte der
Sozialgerichtsbarkeit begehrt wird, die fÃ¼r ein Zivil- oder Arbeitsgericht, das
Ã¼ber ErsatzansprÃ¼che der in den Â§Â§ 104 bis 107 SGB VII genannten Art zu
entscheiden hat, unanfechtbar sowohl gegenÃ¼ber dem Versicherten als auch
gegenÃ¼ber der haftungsprivilegierten Person sein soll (vgl. BSG, Urteil vom 29.
November 2011 â�� B 2 U 27/10 R). Eine solche Fallgestaltung liegt hier nicht vor,
weshalb das Unternehmen nicht notwendig beizuladen war. Â 

Die Leistungsklage der KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 54 Abs. 5 SGG ist erfolgreich. Die
KlÃ¤gerin hat zwar entgegen ihrer Auffassung gegenÃ¼ber der Beklagten keinen
Anspruch auf Erstattung vorlÃ¤ufiger Leistungen nach Â§ 102 SGB X. Sie kann sich
jedoch auf einen Erstattungsanspruch nach Â§ 105 Abs. 1 Satz 1 SGB X berufen. Hat
ein unzustÃ¤ndiger LeistungstrÃ¤ger Sozialleistungen erbracht, ohne dass die
Voraussetzungen von Â§ 102 Abs. 1 SGB X vorliegen, so ist gemÃ¤Ã� Â§ 105 Abs. 1
SGB X der zustÃ¤ndige oder zustÃ¤ndig gewesene LeistungstrÃ¤ger
erstattungspflichtig, soweit dieser nicht bereits selbst geleistet hat, bevor er von
der Leistung des anderen LeistungstrÃ¤gers Kenntnis erlangt.Â 

Im Falle der KlÃ¤gerin liegen die Voraussetzungen des Â§ 102 SGB X nicht vor.Â 

Der Erstattungstatbestand des Â§ 102 SGB X ist dadurch gekennzeichnet, dass auf
Grund gesetzlicher Vorschriften fÃ¼r den endgÃ¼ltig leistungsverpflichteten
LeistungstrÃ¤ger vorlÃ¤ufig geleistet sein muss. Die die vorlÃ¤ufigen
Leistungspflichten regelnden Vorschriften begrÃ¼nden eine im VerhÃ¤ltnis zum
eigentlich verpflichteten TrÃ¤ger vorlÃ¤ufige ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r die Leistung (vgl.
Kater in: Kasseler Kommentar, Sozialversicherungsrecht, Stand: September 2020, 
Â§ 102 SGB X Rn. 5 unter Hinweis auf BSG SozR 1300 Â§ 102 Nr. 1; SozR 1300 Â§
105 Nr. 1). WÃ¤hrenddessen hat im Falle des Â§ 105 SGB X der (von Anfang an)
unzustÃ¤ndige LeistungstrÃ¤ger endgÃ¼ltige Leistungen erbracht (vgl. Prange in:
Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB X, 2. Aufl., Stand 4. November 2020, Â§ 105 Rn. 21).
Der Erstattungsanspruch nach Â§ 102 SGB X unterscheidet sich von dem
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Erstattungsanspruch nach Â§ 105 SGB X auch dem Umfang nach. WÃ¤hrend der
nach Â§ 105 SGB X erstattungspflichtige LeistungstrÃ¤ger nicht weiter belastet
wird, als seine Verpflichtung gegenÃ¼ber dem Berechtigten bestand (vgl. BSG,
Urteil vom 17. Februar 2009 â�� B 2 U 38/06 R â�� juris Rn. 36), soll der vorlÃ¤ufig
leistende LeistungstrÃ¤ger alle seine erbrachten Leistungen zurÃ¼ckerhalten. Der
Umfang des Erstattungsanspruchs richtet sich nach den fÃ¼r den vorleistenden
LeistungstrÃ¤ger geltenden Rechtsvorschriften (vgl. Kater in: Kasseler Kommentar,
a.a.O., Â§ 102 SGB X Rn. 6 m. w. N.).

Die Voraussetzungen, unter denen vorlÃ¤ufige Leistungen im Sinne des Â§ 102 SGB
X gewÃ¤hrt werden kÃ¶nnen oder zu gewÃ¤hren sind, ergeben sich aus denjenigen
Vorschriften, die die vorlÃ¤ufige Leistungserbringung regeln (vgl. Kater in: Kasseler
Kommentar, a.a.O., Â§ 102 SGB X Rn. 15). HierfÃ¼r sind im vorliegenden Fall Â§
139 Abs. 1 und 2 SGB VII i. V. m. Â§ 43 Sozialgesetzbuch Erstes Buch â��
Allgemeiner Teil â�� SGB I â�� einschlÃ¤gig.Â 

Nach Â§ 139 Abs. 1 SGB VII ist ein UnfallversicherungstrÃ¤ger, der der Ansicht ist,
dass ein entschÃ¤digungspflichtiger Versicherungsfall vorliegt, fÃ¼r den ein
anderer UnfallversicherungstrÃ¤ger zustÃ¤ndig ist, verpflichtet, vorlÃ¤ufige
Leistungen nach Â§ 43 SGB I zu erbringen, wenn der andere
UnfallversicherungstrÃ¤ger sich nicht fÃ¼r zustÃ¤ndig hÃ¤lt oder die PrÃ¼fung der
ZustÃ¤ndigkeit nicht innerhalb von 21 Tagen abgeschlossen werden kann. Wird
einem UnfallversicherungstrÃ¤ger ein Versicherungsfall angezeigt, fÃ¼r den nach
seiner Ansicht ein anderer UnfallversicherungstrÃ¤ger zustÃ¤ndig ist, hat er die
Anzeige mit etwaigen weiteren Feststellungen gemÃ¤Ã� Â§ 139 Abs. 2 Satz 1 SGB
VII an den anderen UnfallversicherungstrÃ¤ger unverzÃ¼glich abzugeben. HÃ¤lt
der andere UnfallversicherungstrÃ¤ger sich nicht fÃ¼r zustÃ¤ndig oder kann die
ZustÃ¤ndigkeit nicht innerhalb von 21 Tagen abschlieÃ�end geklÃ¤rt werden, hat
der erstangegangene UnfallversicherungstrÃ¤ger die weiteren Feststellungen zu
treffen und erforderliche Leistungen nach Â§ 43 SGB I zu erbringen (Â§ 139 Abs. 2
Satz 2 SGB VII). Im Unterschied zu Â§ 43 Abs. 1 Satz 2 SGB I ist bei Vorliegen der
Voraussetzungen des Â§ 139 SGB VII kein Antrag erforderlich (Diel in: Hauck/Noftz,
Kommentar zum SGB, Stand: MÃ¤rz 2016, Â§ 139 SGB VII Rn. 4).Â 

Im vorliegenden Fall fehlt es jedoch an einer nach auÃ�en klar erkennbar zum
Ausdruck gebrachten vorlÃ¤ufigen Leistungserbringung der KlÃ¤gerin an den
Beigeladenen anlÃ¤sslich des Unfalls vom 9. Dezember 2012.

Eine vorlÃ¤ufige Leistungserbringung erfordert eine bewusste vorlÃ¤ufige
Leistungserbringung des vorleistenden LeistungstrÃ¤gers im eigenen Namen; dies
muss in dem der Leistungserbringung zugrundeliegenden Bescheid nach auÃ�en,
also fÃ¼r den Leistungsberechtigten, klar erkennbar zum Ausdruck gebracht
werden (vgl. Becker in: Hauck/Noftz, Kommentar zum SGB, Stand: November 2017, 
Â§ 102 SGB X Rn. 15, 16; Roos in: SchÃ¼tze, SGB X, 9. Auflage 2020, Â§ 102 Rn. 6;
Eichenhofer in: Von Koppenfels/Spies/Wenner, SGB X, 3. Auflage 2020, Â§ 102 Rn.
2; Kater in: Kasseler Kommentar, a.a.O., Â§ 102 SGB X Rn. 17; BÃ¶ttiger in:
Diering/Timme/StÃ¤hler, LPK-SGB X, 5. Aufl. 2019, Â§ 102 Rn. 24; vgl. BSG, Urteil
vom 10. Juli 2014 â�� B 10 SF 1/14 R â�� juris Rn. 17, 19; BSG, Urteil vom 22. Mai
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1985 â�� 1 RA 33/84 â�� juris Rn. 16; BSG, Urteil vom 28. MÃ¤rz 1984 â�� 9a RV
50/82 â�� juris Rn. 18, 19). Im VerhÃ¤ltnis zu einer endgÃ¼ltigen
Leistungserbringung ist die vorlÃ¤ufige ein aliud (vgl. BSG, Urteil vom 29. April 2015
â�� B 14 AS 31/14 R â�� SozR 4-4200, Â§ 40 Nr. 9, Rn. 23; Becker in: Hauck/Noftz,
a.a.O., Â§ 102 SGB X, Rn. 14 m. w. N.). Die vorlÃ¤ufige Leistung muss von dem
SozialleistungstrÃ¤ger ausdrÃ¼cklich als solche erbracht worden sein. Eine
nachtrÃ¤gliche Umdeutung einer Leistung in eine vorlÃ¤ufige Leistung ist nicht
mÃ¶glich (Grube in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB X, 2. Aufl., Stand: Dezember
2017, Â§ 102 Rn. 30 m. w. N).

Die KlÃ¤gerin hat die von ihr erbrachten Leistungen der Heilbehandlung und des
Verletztengelds nicht als vorlÃ¤ufige Leistungen erbracht. Eine bewusste
vorlÃ¤ufige Leistungserbringung des vorleistenden LeistungstrÃ¤gers im eigenen
Namen, die nach auÃ�en klar erkennbar zum Ausdruck gebracht wurde, kann nach
dem vorliegenden Sachverhalt nicht angenommen werden. Zwar hatte die
KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 4. Februar 2013 das Verfahren zunÃ¤chst
zustÃ¤ndigkeitshalber an die Beklagte abgegeben. Nachdem diese jedoch mit
Schreiben vom 15. Februar 2013 ihre ZustÃ¤ndigkeit abgelehnt und das Verfahren
der KlÃ¤gerin â��als erstangegangener VersicherungstrÃ¤gerâ�� zurÃ¼ckgegeben
hatte, erteilte die KlÃ¤gerin dem Beigeladenen mit Bescheid vom 25. Februar 2013
eine â��Zwischenabrechnung von Verletztengeldâ��, ohne auf eine VorlÃ¤ufigkeit
der Leistungen hinzuweisen. Mit Schreiben vom 19. MÃ¤rz 2013 Ã¤uÃ�erte die
KlÃ¤gerin gegenÃ¼ber dem Beigeladenen zwar weiterhin Zweifel an ihrer
ZustÃ¤ndigkeit, die weiteren Bescheide Ã¼ber die VerletztengeldgewÃ¤hrung vom
25. MÃ¤rz 2013, 13. April 2013 und 7. Juni 2013 ergingen jedoch erneut ohne
Hinweis auf eine vorlÃ¤ufige Leistungserbringung. Erst nach Beendigung der
VerletztengeldgewÃ¤hrung (27. Mai 2013) gab die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 24.
Juni 2013 das Verfahren unter Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs und
BeifÃ¼gung einer Aufstellung ihrer bisherigen Aufwendungen fÃ¼r Heilbehandlung
und Verletztengeld erneut an die Beklagte ab.Â 

Auch die weiteren Anspruchsvoraussetzungen des Â§ 105 SGB X liegen vor. Die
KlÃ¤gerin hat als unzustÃ¤ndiger LeistungstrÃ¤ger Sozialleistungen (Â§ 11 Satz 1
SGB I) erbracht, indem sie die Kosten der Heilbehandlung des Beigeladenen (Â§Â§
26, 27 SGB VII) getragen und ihm Verletztengeld (Â§Â§ 45 ff SGB VII) gewÃ¤hrt und
gezahlt hat, ohne dass die Voraussetzungen von Â§ 102 Abs. 1 SGB X vorlagen.
FÃ¼r die Erbringung dieser Leistungen ist die KlÃ¤gerin materiell-rechtlich nicht
zustÃ¤ndig gewesen, da sich der Unfall nicht gemÃ¤Ã� Â§ 123 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII
in einem Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, zu denen grundsÃ¤tzlich auch
Unternehmen des Gartenbaus gehÃ¶ren, ereignet hat. Der Beigeladene war zum
Zeitpunkt des geltend gemachten Unfalls nicht als Unternehmer seines
Mitgliedsunternehmens â��X. Gartenserviceâ�� bei der KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 2 Nr.
5 a SGB VII versichert. Â 
Â 
Vielmehr war die Beklagte materiell-rechtlich verpflichtet, dem Beigeladenen in
eigener leistungsrechtlicher ZustÃ¤ndigkeit Heilbehandlung und Verletztengeld zu
gewÃ¤hren. Voraussetzung eines Leistungsanspruchs des Beigeladenen nach Â§Â§
26 Abs. 1, 27 SGB VII bzw. Â§ 45 ff SGB VII gegenÃ¼ber der Beklagten ist, dass
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dieser zum Unfallzeitpunkt Versicherter der Beklagten im Sinne der Â§Â§ 2, 3 oder 6
SGB VII war. Diese Voraussetzung ist gegeben. Der Beigeladene war zum
Unfallzeitpunkt im Rahmen einer sog. Wie-BeschÃ¤ftigung bzw.
arbeitnehmerÃ¤hnlichen TÃ¤tigkeit bei der E. GmbH, einem Mitgliedsunternehmen
der Beklagten, tÃ¤tig und gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 2 Satz 1 SGB VII versichert. Eine
BeschÃ¤ftigung im Sinne des Â§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII lag hingegen nicht vor.Â 

Eine BeschÃ¤ftigung im Sinne des Â§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII ist nach Â§ 7 SGB IV die
nichtselbststÃ¤ndige Arbeit, insbesondere in einem ArbeitsverhÃ¤ltnis.
Anhaltspunkte fÃ¼r eine BeschÃ¤ftigung sind eine TÃ¤tigkeit nach Weisungen und
eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Eine
BeschÃ¤ftigung liegt zunÃ¤chst immer dann vor, wenn ein ArbeitsverhÃ¤ltnis
besteht. Sie kann aber auch ohne ArbeitsverhÃ¤ltnis gegeben sein, wenn der
Verletzte sich in ein fremdes Unternehmen eingliedert und seine konkrete Handlung
sich dem Weisungsrecht eines Unternehmers insbesondere in Bezug auf Zeit,
Dauer, Ort und Art der Verrichtung unterordnet (vgl. BSG, Urteil vom 20. MÃ¤rz
2018 â�� B 2 U 11/17 R, Juris Rn. 18; BSG, Urteil vom 15. Mai 2012 â�� B 2 U 8/11 R
â�� BSGE 111, 37 = SozR 4-2700 Â§ 2 Nr. 20, Rn. 31 ff). DemgegenÃ¼ber ist eine
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit vornehmlich gekennzeichnet durch das eigene
Unternehmerrisiko â�� das TÃ¤tigwerden auf eigene Rechnung, das Vorhandensein
einer eigenen BetriebsstÃ¤tte und eigener Betriebsmittel, die
VerfÃ¼gungsmÃ¶glichkeit Ã¼ber die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen
frei gestaltete TÃ¤tigkeit und Arbeitszeit. Ob jemand abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt oder
selbstÃ¤ndig tÃ¤tig ist, hÃ¤ngt davon ab, welche Merkmale Ã¼berwiegen.
MaÃ�gebend ist stets das Gesamtbild. Weichen die Vereinbarungen von den
tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen ab, geben letztere den Ausschlag (vgl. BSG, Urteil
vom 31. Mai 2005 â�� B 2 U 35/04 R m. w. N.).Â 

Im vorliegenden Fall bestand zwischen dem Beigeladenen und der E. GmbH kein
nichtselbstÃ¤ndiges BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis, insbesondere kein Arbeitsvertrag,
wie der Beigeladene und der Zeuge im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vor
dem Sozialgericht Ã¼bereinstimmend bestÃ¤tigten. Der Beigeladene fÃ¼hrte
jedoch zum Unfallzeitpunkt auch keine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit als Unternehmer
bzw. Subunternehmer seines bei der KlÃ¤gerin versicherten Gartenbaubetriebs
â��X. Gartenserviceâ�� aus. Wie bereits ausgefÃ¼hrt, gehÃ¶rt die unfallbringende
TÃ¤tigkeit des Anbringens der Schutzmatten im oberen Bereich der sog. FIS-Abfahrt
mittels eines motorisierten Schlittens nicht zum Gegenstand des gemÃ¤Ã� Â§ 123
Abs. 1 Nr. 1 SGB VII bei der KlÃ¤gerin versicherten Gartenbauunternehmens.
DarÃ¼ber hinaus handelte der Beigeladene bei der unfallbringenden TÃ¤tigkeit auf
konkrete Weisung des Zeugen, des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers der E. GmbH, und setzte
dessen Betriebsmittel ein. Weder nach den Angaben des Beigeladenen noch des
Zeugen im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Sozialgericht kann davon
ausgegangen werden, dass der KlÃ¤ger bei dieser TÃ¤tigkeit ein eigenes Haftungs-
bzw. Betriebsrisiko trug. Ã�berdies hat der Beigeladene zwar Rechnungen Ã¼ber
die erbrachten Arbeitsstunden ausgestellt, er gab jedoch gleichzeitig an, nur einen
festen Stundenlohn und NachtzuschlÃ¤ge fÃ¼r die Beschneiung erhalten zu haben,
darÃ¼ber hinaus jedoch weder Fahrtkosten noch ein Nutzungsentgelt in Rechnung
gestellt zu haben.Â 
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Vielmehr ist nach dem Gesamtbild der TÃ¤tigkeit des Beigeladenen in dem
Skiliftbetrieb der E. GmbH davon auszugehen, dass die Voraussetzungen einer sog.
Wie-BeschÃ¤ftigung bzw. arbeitnehmerÃ¤hnlichen TÃ¤tigkeit nach Â§ 2 Abs. 2 Satz
1 SGB VII erfÃ¼llt sind. Als sog. Wie-BeschÃ¤ftigter gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs. 2 Satz 1
SGB VII ist derjenige versichert, der eine Verrichtung ausÃ¼bt, die einer
BeschÃ¤ftigung vergleichbar ist. Â§ 2 Abs. 2 Satz 1 SGB VII erfasst tatbestandlich
TÃ¤tigkeiten, die ihrer Art nach zwar nicht sÃ¤mtliche Merkmale der AusÃ¼bung
einer BeschÃ¤ftigung aufweisen, in ihrer Grundstruktur aber einer solchen Ã¤hneln.
Es muss ebenfalls eine ernstliche, einem fremden Unternehmen dienende, dem
wirklichen oder mutmaÃ�lichen Willen des Unternehmers entsprechende TÃ¤tigkeit
von wirtschaftlichem Wert erbracht werden, die ihrer Art nach sonst von Personen
verrichtet werden kÃ¶nnte und regelmÃ¤Ã�ig verrichtet wird, die in einem fremden
Unternehmen dafÃ¼r eingestellt sind (vgl. BSG, Urteil vom 27. MÃ¤rz 2012 â�� B 2
U 5/11 R â�� juris Rn. 56 m. w. N.). Abzugrenzen ist die arbeitnehmerÃ¤hnliche
TÃ¤tigkeit zudem von TÃ¤tigkeiten, die typischerweise nicht versichert sind, wie z.
B. eine unternehmerÃ¤hnliche TÃ¤tigkeit (vgl. BSG, Urteil vom 31. Mai 2005 â�� B 2
U 35/04 R â�� juris; Hess. LSG, Urteil des erkennenden Senats vom 12. April 2016
â�� L 3 U 171/13 â�� juris).

FÃ¼r eine arbeitnehmerÃ¤hnliche TÃ¤tigkeit des Beigeladenen spricht, dass er
jedenfalls in der Wintersaison, wenn Skibetrieb mÃ¶glich war, weitestgehend in den
Betrieb der E. GmbH eingegliedert war, fast ausschlieÃ�lich fÃ¼r diese tÃ¤tig war,
und ihm bestimmte Aufgabenbereiche Ã¼bertragen worden waren wie z. B. die
Ã�berwachung der Schlepplifte und dort tÃ¤tigen Mitarbeiter, die Kontrolle der
Schutzmatten bzw. die nÃ¤chtliche Beschneiung, die er regelmÃ¤Ã�ig zu erfÃ¼llen
hatte. DarÃ¼ber hinaus hatte er bei Bedarf BÃ¤ume und StrÃ¤ucher zu
beschneiden. Die Arbeitszeiten waren von den anfallenden Arbeiten abhÃ¤ngig und
konnten von dem Beigeladenen nicht frei gewÃ¤hlt werden. Dem Beigeladenen
wurden seine Aufgaben ausweislich seiner eigenen Angaben bei AnhÃ¶rung in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Sozialgericht durch den Zeugen, den
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der E. GmbH, zugeteilt, was fÃ¼r eine Eingliederung in den
Betrieb und Weisungsgebundenheit spricht. Dem steht auch nicht entgegen, dass
es keine Vereinbarungen Ã¼ber eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gab.

Im Ã�brigen ist der Beigeladene nach der Gesamtschau aller UmstÃ¤nde auch nicht
unternehmerÃ¤hnlich tÃ¤tig geworden. FÃ¼r die Annahme einer
unternehmerÃ¤hnlichen TÃ¤tigkeit mÃ¼ssen nicht alle Merkmale eines
Unternehmers erfÃ¼llt sein. Im Gegensatz zur arbeitnehmerÃ¤hnlichen TÃ¤tigkeit
ist die unternehmerÃ¤hnliche TÃ¤tigkeit aber gekennzeichnet durch die freie
VerfÃ¼gung Ã¼ber die eigene Arbeitskraft, den Arbeitsort und die Arbeitszeit,
diskutiert werden zudem die Voraussetzungen einer regel- und planmÃ¤Ã�igen
TÃ¤tigkeit sowie ein Unternehmensrisiko (BSG, Urteile vom 27. November 1986 â�� 
2 RU 13/86 â�� und vom 5. August 1976 â�� 2 RU 189/74 â�� jeweils juris). ErfÃ¼llt
eine TÃ¤tigkeit nicht alle diese Kriterien fÃ¼r eine unternehmerÃ¤hnliche
TÃ¤tigkeit, so ist sie deshalb im Umkehrschluss aber nicht zwangslÃ¤ufig als
arbeitnehmerÃ¤hnlich zu werten (vgl. Hess. LSG, Urteil vom 12. April 2016 â�� L 3 U
171/13 â�� juris). Indizien fÃ¼r UnternehmerÃ¤hnlichkeit sind u. a. auch die
Gestellung des ArbeitsgerÃ¤tes, die Einbringung umfangreichen Fachwissens,

                            13 / 16

https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/2.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/2.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/2.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/2.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/2.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%205/11%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%205/11%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%2035/04%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%2035/04%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%203%20U%20171/13
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=2%20RU%2013/86
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=2%20RU%20189/74
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%203%20U%20171/13
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%203%20U%20171/13


 

Planungs- und Leitungsfunktion oder auch die Notwendigkeit, die ausgefÃ¼hrte
Arbeit anderenfalls an eine Fachfirma zu vergeben (vgl. LSG Niedersachsen-
Bremen, Urteil vom 19. Dezember 2005 â�� L 6 U 190/04 â�� juris). Vorliegend
sprechen die wesentlichen Gesichtspunkte gegen eine Einordnung als
unternehmerÃ¤hnliche TÃ¤tigkeit. Wie oben bereits ausgefÃ¼hrt, ist bezÃ¼glich
der unfallbringenden TÃ¤tigkeit von einer Eingliederung des Beigeladenen in den
Betrieb der E. GmbH auszugehen. Der Beigeladene setzte keine eigenen
Betriebsmittel ein. Weder nach den Angaben des Beigeladenen noch des Zeugen
kann davon ausgegangen werden, dass der Beigeladene bei dem Anbringen der
Schutzmatten ein eigenes Haftungs- bzw. Betriebsrisiko trug. Seine TÃ¤tigkeit im
Skiliftbetrieb erforderte kein spezielles Fachwissen oder die Notwendigkeit, die
ausgefÃ¼hrte Arbeit andernfalls an eine Fachfirma zu vergeben. Vielmehr
charakterisierte der Beigeladene selbst seine Funktion im Skiliftbetrieb der E. GmbH
im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Sozialgericht als â��MÃ¤dchen
fÃ¼r allesâ��, ebenso wurde diese von dem Zeugen bezeichnet. Ferner gab der
Zeuge an, bei einem Arbeitsausfall hÃ¤tte der Beigeladene angerufen, und dann
hÃ¤tte ein anderer die Aufgabe erledigen mÃ¼ssen. Entsprechend hÃ¤tte auch ein
anderer die unfallbringende TÃ¤tigkeit des Anbringens der Schutzmatten verrichten
kÃ¶nnen.Â 

Dass die KlÃ¤gerin dem Beigeladenen Heilbehandlung und Verletztengeld nicht
nach auÃ�en erkennbar als vorlÃ¤ufige Leistungen erbracht hat, hat nicht zur Folge,
dass sie nicht als â��unzustÃ¤ndige LeistungstrÃ¤gerinâ�� im Sinne des Â§ 105
SGB X anzusehen ist. Die Beklagte kann sich im Erstattungsrechtsstreit nicht auf
eine Tatbestandswirkung (Drittbindungswirkung) der bestandskrÃ¤ftigen Bescheide
Ã¼ber die GewÃ¤hrung von Verletztengeld dahingehend berufen, dass damit die
ZustÃ¤ndigkeit der KlÃ¤gerin fÃ¼r die Leistungen anlÃ¤sslich des Unfalls des
Beigeladenen vom 9. Dezember 2012 bereits feststeht. Zum einen hat der fÃ¼r die
Gesetzliche Unfallversicherung zustÃ¤ndige 2. Senat des BSG eine Berechtigung
des auf Erstattung in Anspruch genommenen SozialleistungstrÃ¤gers, die
gegenÃ¼ber dem Leistungsberechtigten ergangenen bindenden Verwaltungsakte
auch dem ErstattungsglÃ¤ubiger entgegenzuhalten, stets verneint, da es sich bei
den ErstattungsansprÃ¼chen der Â§Â§ 102 ff SGB X um eigenstÃ¤ndige originÃ¤re
AnsprÃ¼che handelt, die nicht von der Rechtsposition des Leistungsberechtigten
abgeleitet sind (vgl. BSG, Urteil vom 20. MÃ¤rz 2018 â�� B 2 U 16/16 R â�� SozR
4-1300 Â§ 105 Nr. 6, juris Rn. 16 m. w. N.). Zum anderen hat auch der 1. Senat des
BSG eine Tatbestandswirkung eines Verwaltungsaktes abgelehnt, wenn dieser
durch den Erstattung begehrenden SozialleistungstrÃ¤ger ergangen ist, und dieser
zunÃ¤chst eine Sozialleistung erbracht, aber spÃ¤ter seine Leistungspflicht
gegenÃ¼ber dem EmpfÃ¤nger verneint hat (vgl. BSG, Urteil vom 13. Dezember
2016 â�� B 1 KR 29/15 R â�� BSGE 122, 162-170). Bei einer (durchgÃ¤ngigen)
Bejahung der Leistungsflicht des Erstattung begehrenden SozialleistungstrÃ¤gers
wie im vorliegenden Fall kann hinsichtlich der Tatbestandswirkung nichts Anderes
gelten als bei einer Verneinung, da der Beklagten der Einwand der materiell-
rechtlichen UnzustÃ¤ndigkeit erhalten bleibt. Â 

Â§ 105 SGB X umfasst zwei Ausgangslagen, die Leistung in Unkenntnis der
ZustÃ¤ndigkeit und die Leistung bei unklarer Rechtslage. Letztere FÃ¤lle werden Â§
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102 SGB X zugeordnet, soweit vorlÃ¤ufige Leistungen aufgrund gesetzlicher
Vorschriften erbracht werden. Â§ 105 SGB X erfasst aber solche FÃ¤lle, in denen ein
LeistungstrÃ¤ger zwar nicht in Kenntnis eigener UnzustÃ¤ndigkeit, wohl aber in
Kenntnis ungeklÃ¤rter ZustÃ¤ndigkeit und ungeklÃ¤rter Leistungsverpflichtung
leistet, um einer Benachteiligung des Berechtigten vorzubeugen, ohne durch Gesetz
ausdrÃ¼cklich hierzu ermÃ¤chtigt zu sein (vgl. Kater in: Kasseler Kommentar,
a.a.O., Â§ 105 SGB X Rn. 16 unter Hinweis auf OVG LÃ¼neburg ZFSH/SGB 1990,
192 und BSG SozR 3-2500 Â§ 186 Nr. 8 = BSG SozR 3-2500 Â§ 19 Nr. 3). Im
vorliegenden Fall lag keine vorlÃ¤ufige LeistungsgewÃ¤hrung vor, da eine solche
nicht klar nach auÃ�en erkennbar zum Ausdruck gebracht wurde. Insoweit kann
jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass in einer solchen Fallkonstellation Â§
105 SGB X nicht anwendbar ist.Â 

Grenzen der Erstattungspflicht nach Â§ 105 Abs. 1 Satz 1 SGB X bilden ein eindeutig
rechtswidriges Verwaltungshandeln, eine Missachtung der gesetzlichen
Aufgabenverteilung oder eine Leistung unter Verletzung von Pflichten gegenÃ¼ber
dem zustÃ¤ndigen LeistungstrÃ¤ger (zu den Fallgruppen im Einzelnen vgl. Kater in:
Kasseler Kommentar, a.a.O., Â§ 105 SGB X Rn. 18-20 m. w. N.). Der
Erstattungsanspruch ist jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn sich der
LeistungstrÃ¤ger bei der GewÃ¤hrung der Leistungen bewusst Ã¼ber seine
UnzustÃ¤ndigkeit hinweggesetzt und seine Leistungen offensichtlich entgegen der
Sach- und Rechtslage erbracht hat (vgl. BSGE 58, 263, 275 = SozR 2200 Â§ 1237
Nr. 20). Von einer bewussten GewÃ¤hrung der Leistungen Ã¼ber die eigene
UnzustÃ¤ndigkeit hinweg bzw. offensichtlichen Erbringung der Leistungen entgegen
der Sach- und Rechtslage und damit von einem Ausschluss der Anwendbarkeit des 
Â§ 105 SGG kann im Falle der KlÃ¤gerin nicht ausgegangen werden. Hintergrund
dessen ist, dass der LeistungstrÃ¤ger, der in vollem Bewusstsein seiner
UnzustÃ¤ndigkeit handelt, nicht schutzwÃ¼rdig ist und nicht des Schutzes des
Erstattungsrechts nach Â§Â§ 102 ff SGB X bedarf. Erforderlich ist hierfÃ¼r eine
positive Kenntnis der UnzustÃ¤ndigkeit. Diese liegt nicht vor, wenn die
UnzustÃ¤ndigkeit noch nicht feststeht, weil z. B. noch weitere Ermittlungen
erforderlich sind (vgl. Prange in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB X, 2. Aufl., Stand 4.
November 2020, Rn. 52 zu Â§ 105; BSG, Urteil vom 20. November 2001 â�� B 1 KR
31/99 â�� juris Rn. 13 = SozR 3-2500 Â§ 19 Nr. 3). Der Erstattung begehrende
LeistungstrÃ¤ger muss zumindest von der MÃ¶glichkeit seiner ZustÃ¤ndigkeit
ausgegangen sein (vgl. Prange in: Schlegel/Voelzke, a.a.O., Rn. 36, 37 zu Â§ 105 m.
w. N.). So liegt der Sachverhalt hier. Die KlÃ¤gerin hatte gegenÃ¼ber dem
Beigeladenen mit Schreiben vom 19. MÃ¤rz 2013 â�� nach Beginn der
Verletztengeldbewilligung â�� zwar ihre ZustÃ¤ndigkeit weiterhin angezweifelt, ihn
aber zugleich mit diesem Schreiben im Rahmen ihrer Ermittlungen um
Stellungnahme und Ã�bersendung von Belegen fÃ¼r die von ihm vertretene
Rechtsaufassung gebeten, als (Sub-)Unternehmer fÃ¼r die E. GmbH tÃ¤tig
geworden zu sein. Die aus Sicht der KlÃ¤gerin erforderlichen Ermittlungen waren
somit zum Zeitpunkt der Leistungserbringung noch nicht abgeschlossen, weshalb
die Voraussetzungen des Â§ 105 SGB X als erfÃ¼llt anzusehen sind.Â 

Ein Ausschluss der Anwendbarkeit des Â§ 105 SGB X ergibt sich vorliegend auch
nicht aus entsprechender BerÃ¼cksichtigung des Rechtsgedankens des bis 31.
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Dezember 2017 geltenden Â§ 14 Abs. 4 Satz 3 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch â��
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen â�� SGB IX â�� (ab 1.
Januar 2018 Â§ 16 Abs. 4 Satz 1 SGB IX). Â§ 14 Abs. 4 Satz 3 SGB IX in der bis 31.
Dezember 2017 geltenden Fassung schlieÃ�t fÃ¼r unzustÃ¤ndige
RehabilitationstrÃ¤ger, die eine Leistung nach Â§ 14 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB X
erbracht haben, die Anwendung des Â§ 105 SGB X aus, es sei denn, die
RehabilitationstrÃ¤ger vereinbaren Abweichendes. Die Nachfolgeregelung des Â§ 16
Abs. 4 Satz 1 SGB IX schlieÃ�t die Anwendung des Â§ 105 SGB X auf unzustÃ¤ndige
RehabilitationstrÃ¤ger nur noch dann aus, wenn sie eine Leistung erbracht haben,
ohne den Antrag an den zustÃ¤ndigen RehabilitationstrÃ¤ger nach Â§ 14 Abs. 1
Satz 2 SGB IX weiterzuleiten (Nr. 1), oder einen weiteren zustÃ¤ndigen
RehabilitationstrÃ¤ger nach Â§ 15 SGB IX zu beteiligen (Nr. 2), es sei denn, die
RehabilitationstrÃ¤ger vereinbaren Abweichendes. Sinn beider Regelungen ist es,
den leistenden TrÃ¤ger davon abzuhalten, sich fahrlÃ¤ssig fÃ¼r zustÃ¤ndig zu
erklÃ¤ren, spÃ¤ter jedoch von einem anderen, zustÃ¤ndigen TrÃ¤ger die Erstattung
der Aufwendungen zu erwarten (vgl. Jacob Joussen in: Dau/DÃ¼well/Joussen, LPK-
SGB IX, 3. Auflage, Â§ 14 Rn. 25 und 5. Auflage, Â§ 16 Rn. 9). Im Falle der KlÃ¤gerin
kann nicht von einem fahrlÃ¤ssigen Verhalten im o. g. Sinne ausgegangen werden,
da sie die Beklagte als weiteren in Betracht kommenden zustÃ¤ndigen
UnfallversicherungstrÃ¤ger nach dem in Â§ 139 SGB VII vorgesehenen Verfahren
beteiligt hat. Sie hat insbesondere nicht zielgerichtet in fremde ZustÃ¤ndigkeiten
eingegriffen (vgl. BSG, Urteil vom 26. Juni 2007 â�� B 1 KR 34/06 R â�� juris Rn.
25).Â 

Die Erstattungsforderung ist zur Ã�berzeugung des Senats auch ihrer HÃ¶he nach
vollstÃ¤ndig belegt. Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a Abs. 1 SGG in Verbindung mit Â§ 154
Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung â�� VwGO -, die Festsetzung des Streitwerts auf
Â§ 197a Abs. 1 SGG in Verbindung mit Â§Â§ 63 Abs. 2 Satz 1, 40, 47, 52 Abs. 3
Gerichtskostengesetz (GKG). Kosten des Beigeladenen sind aus GrÃ¼nden der
Billigkeit nicht zu erstatten, weil dieser keinen Antrag gestellt hat, und auch mit der
von ihm vertretenen Rechtsauffassung, dass bei ihm ein Versicherungsfall als
Unternehmer seines bei der KlÃ¤gerin versicherten Unternehmens vorliege, nicht
erfolgreich war (Â§ 197 Abs. 1 Satz 1 SGG i. V. m. Â§ 162 Abs. 3 VwGO).Â 

Die Entscheidung Ã¼ber die Nichtzulassung der Revision beruht auf Â§ 160 Abs. 2
SGG.

Erstellt am: 06.01.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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